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Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften -
German Private Equity and Venture Capital Association e.V. (BVK), Berlin

 
Bilanz zum 31. Dezember 2021

 

A K T I V A  31.12.2021 31.12.2020

 € €

A. Anlagevermögen

I.  Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Rechte und Software 7,00 7,00

II. Sachanlagen  

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  39.974,00 46.955,00

III. Finanzanlagen

Beteiligungen   35.007,00  35.007,00
74.988,00 81.969,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.951,33 81.147,76
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem   

Jahr € 10.571,69 (Vj.: € 10.571,69)

II. Guthaben bei Kreditinstituten 961.572,42 747.881,96

III. Kassenbestand 2.289,97 3.114,96
1.018.813,72 832.144,68

C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.966,60 11.509,10
Summe AKTIVA 1.106.768,32 925.622,78



      Original liegt vor
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Entwicklung des Anlagevermögens 2021

01.01.2021 Zugänge Abgänge 31.12.2021

€ € € €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Rechte und Software 57.916,03 0,00 0,00 57.916,03
II. Sachanlagen

Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

196.604,38 5.949,70 0,00 202.554,08
III. Finanzanlagen

Beteiligungen 35.007,00 0,00 0,00 35.007,00
289.527,41 5.949,70 0,00 295.477,11

Bundesverband Deutscher 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften -
German Private Equity and Venture 
Capital Association e.V. (BVK), Berlin

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
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01.01.2021 Abschrei-
bungen des
Geschäfts-

jahres

Abgänge 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020

€ € € € € €

57.909,03 0,00 0,00 57.909,03 7,00 7,00

133.352,62 12.930,70 0,00 162.580,08 39.974,00 46.955,00

0,00 0,00 0,00 0,00 35.007,00 35.007,00
191.261,65 12.930,70 0,00 220.489,11 74.988,00 81.969,00

Kumulierte Abschreibungen Restbuchwerte

9



 



DEE00041549.1.1

1

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften - German Private Equity and

Venture Capital Association e.V. (BVK), Berlin

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften -

German Private Equity and Venture Capital Association e.V. (BVK), Berlin, – bestehend aus der Bi-

lanz zum 31. Dezember 2021 sowie Gewinn- und Verlustrechnung und den Anlagenspiegel für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.Dezember 2021 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen , für alle Kaufleute gel-

tenden handelsrechtlichen Vorschriften.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-

schlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein un-

abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vor-

schriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen

Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise



ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu

dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen , für alle Kaufleute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-

langen entspricht. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung

als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-

ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf

der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als

Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist,
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sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss bein-

haltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)

festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise

3

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-

schlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-

haltung. Darüber hinaus

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtig-
ter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-
eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten,
da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten
können.

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen
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